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«Checkliste zur
Neutralität der Schweiz»
(Prof. em. Alois Riklin)
Auf Anregung des

Veteranenobmanns, Oberst a D
Toni Frisch, sowie in

Absprache mit dem Autor, Prof.

em. Alois Riklin, und in enger Zusammenarbeit

mit der Chefredaktion der ASMZ,
ermöglichen wir hier in einer Miniserie
den Zugang zu einem interessanten und

höchst aktuellen Artikel, verfasst von Dr.

iur. Alois Riklin (*1935), emeritierter
Professor für Politikwissenschaft der Universität

St. Gallen, Oberst a D.
Riklin hat den Artikel zur Klärung der

zurzeit in der Schweiz laufenden,
verwirrenden und polarisierenden Neutralitätsdiskussion

verfasst. Diese «Checkliste»
soll das minimale Grundwissen zur
schweizerischen Neutralität möglichst
verständlich und präzise zusammenstellen,

heisst es in der ASMZ.

Fünfter Teil

Funktionen der schweizerischen

Neutralität
Von den verantwortlichen Amtsträgern
wurde die schweizerische Neutralität

überwiegend nicht als Verfassungszweck
oder Verfassungsziel aufgefasst, sondern
als Mittel zur Verwirklichung bestimmter
Ziele. Als übergeordnete Zielsetzung lässt

sich aus der schweizerischen Neutralitätsgeschichte

die Wahrung und Förderung
des inneren und äusseren Friedens in relativer

Unabhängigkeit sowie des Gemeinwohls

ableiten. Im Rahmen dieser Zielsetzung

können sechs Neutralitätsfunktionen
identifiziert werden:
1. Die Integrationsfunktion diente dem

inneren Frieden und dem inneren
Zusammenhalt der konfessionell und

kulturell heterogenen Eidgenossenschaft.

2. Die Friedensfunktion: Die Selbstver¬

pflichtung des dauernd neutralen

Staates, weder einen Krieg zu beginnen

noch an einem Krieg teilzunehmen,

war historisch ein friedenspolitischer

Sonderfall.
3. Die Unabhängigkeits- und Schutz¬

funktion gewährleistete den äusseren

Frieden, indem Kriege vom eigenen

Land ferngehalten und hegemoniale
Bestrebungen der Grossmächte mehr
oder weniger abgewendet werden
konnten.

4. Die Freihandelsfunktion ermöglichte
die Weiterführung des Wirtschaftsverkehrs

auch mit den Kriegführenden

und sicherte so das wirtschaftliche

Überleben des rohstoffarmen, auf

Aussenhandel angewiesenen
Kleinstaates.

5. Die Gleichgewichtsfunktion ent¬

sprach über lange Zeit den geostrate-
gischen Interessen Europas.

6. Die Dienstleistungsfunktion trug dazu

bei, das neutralitätsbedingte Abseitsstehen

durch Tatbeweise internationaler

Solidarität möglichst auszugleichen.

Periodisierung der schweizerischen

Neutralität
Allmähliche Gestaltnahme

15. Jahrhundert bis 1798)
Die schweizerische

Neutralität entstand

nicht schlagartig

aufgrund eines

einmaligen Willensaktes,

sondern erwachte

«allmählich aus

dem Dämmer
völkerrechtlicher

Verflechtungen zu
klarem Bewusstsein»

(Edgar Bonjour). Dabei waren innen- und

aussenpolitische Gründe im Spiel.
Innenpolitisch wurden neue Bundesmitglieder
ab dem 15. Jahrhundert im Fall von
Konflikten zwischen den Orten zum «Stillesitzen»

und zur Vermittlung verpflichtet.
Aussenpolitisch bewirkte der Schock der

Niederlage von Marignano (1515) den

Zusammenbruch der eidgenössischen

Machtpolitik. Die erste offizielle
Neutralitätserklärung der Tagsatzung stammt aus

dem Jahr 1674.

Die alteidgenössische Neutralität
wich freilich von der späteren Neutralitätsauffassung

ab. Erstens war der Neutrale

gemäss dem völkerrechtlichen Standardwerk

von Flugo Grotius (1625) verpflichtet,

Kriegführenden den militärischen
Durchmarsch zu gewähren. Zweitens galt
der Abschluss von Defensivbündnissen als

zulässig. Drittens durfte die Schweiz
kriegführenden Mächten die Anwerbung von
Schweizer Söldnern gestatten. Viertens

vertrat Grotius bezüglich des Handelsverkehrs

die Auffassung, der Neutrale dürfe

nichts tun, was den Verfechter der
ungerechten Sache stärke beziehungsweise den

Verteidiger der gerechten Sache schwäche,

und im Zweifelsfall müsse er beide

Parteien gleichbehandeln. Erst der Neu-

enburger Völkerrechtler Emer de Vattel

attestierte den Neutralen 1758 die Freiheit
des Handels mit den Kriegführenden.

Verfestigung (1815 bis 1914)
Der Einmarsch der Franzosen und die

innere Revolution führten 1798 zum
Einsturz der Alten Eidgenossenschaft. Die
Schweiz wurde zum Kriegsschauplatz,
besetzten Land und Durchmarschgebiet.
Weder Frankreich noch die Alliierten
respektierten die Neutralität.

Wie durch ein Wunder ging die

schweizerische Neutralität aus dieser tiefsten

Krise gestärkt hervor. Nachdem der

Wiener Kongress 1815 die politische
Landkarte Europas neu festgelegt hatte,
darunter auch die Aussengrenzen der

Eidgenossenschaft, erliessen die fünf
Grossmächte Österreich, Frankreich, Grossbritannien,

Preussen und Russland anlässlich
der Pariser Friedenskonferenz am 20.

November 1815 den «Acte portant reconnaissance

et garantie de la neutralité perpétuelle

de la Suisse et de l'inviolabilité de son

territoire». Entscheidend war die geo-
strategische Gleichgewichtsfunktion der

Neutralität. Als «Hüterin der Alpenpässe»
kontrollierte die Schweiz strategisch wichtige

Nord-Süd-Verbindungen.
Im Französisch-deutschen Krieg

1870/71 internierte die Schweiz die

geschlagene französischen Bourbaki-Armee.
87 000 Offiziere und Soldaten wurden in
190 Ortschaften untergebracht, verpflegt,
medizinisch betreut und bewacht. Diese

Hilfeleistung prägte einen Aspekt des

späteren Neutralitätsrechts.

Dem aussenpolitischen Glücksfall

von 1815 folgte der innenpolitische von
1848, als der Schweiz nach der Krise des

Sonderbundskrieges die Gründung des

Bundesstaates gelang. Die Periode der

Verfestigung endete 1907 mit der Kodifi-
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zierung des bisher vor allem auf dem

Völkergewohnheitsrecht beruhenden
Neutralitätsrecht in den Haager Abkommen.

Bewährung mit Vorbehalten

(1914 bis 1945)
Einmal mehr war die Neutralität im Ersten

Weltkrieg für den inneren Zusammenhalt
der Schweiz wichtig; denn mindestens in
der Anfangsphase galten die Sympathien
vieler Deutschschweizer Deutschland,

jene der Westschweizer mehrheitlich
Frankreich. Unter Verletzung des eben

erst in den Haager Abkommen bestätigten
Freihandelsrechts neutraler Staaten wurde
die Schweiz in den Wirtschaftskrieg
einbezogen; sie musste sogar ausländische

Kontrolleure im eigenen Land dulden.

Umgekehrt war der einseitige
Nachrichtenaustausch der Armee mit Deutschland

eine klare Verletzung des Neutralitätsrechts

(Obersten-Affäre). Neutralitätspolitisch

ungeschickt war der Versuch von
Bundesrat Arthur Hoffmann, einen
deutsch-russischen Separatfrieden zu

vermitteln; er musste deshalb nach Bekanntwerden

zurücktreten. Dagegen wurden die

«Guten Dienste» bezüglich der Vertretung

diplomatischer Interessen (25 Mandate)

und die Internierung fremder Truppen

(68'000) allseits geschätzt.
Die Gründung des Völkerbundes läutete

eine besonders aktive Periode der

schweizerischen Aussenpolitik ein. Im
Versailler Friedensvertrag wurden die

Garantien der Neutralitätsakte von 1815 als

«internationale Abmachung zum Zwecke

der Aufrechterhaltung des Friedens»

anerkannt. Die Schweiz wurde zur Teilnahme

an wirtschaftlichen, nicht aber an

militärischen Sanktionen verpflichtet
(«différentielle Neutralität»), Nach hartem

Abstimmungskampf stimmten Volk
und Stände dem Beitritt zum Völkerbund

zu (56%). Gegen Konkurrenz wurde Genf
als Sitz des Völkerbundes auserkoren.

Wichtige Konferenzen fanden in der

Zwischenkriegszeit in der Schweiz statt. Kein
anderes Land engagierte sich so stark für
Schieds- und Schiedsgerichtsverfahren.

Infolge der Austritte Japans, Deutschlands
und Italiens aus dem Völkerbund und der

Sanktionen im Abessinien-Konflikt kehrte

die Schweiz mit Billigung des Völkerbund¬

rates 1938 zur «integralen Neutralität»
zurück.

Im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz
existenziell bedroht. Die Neutralität
bestand die Prüfung, obwohl das Neutralitätsrecht

von beiden Kriegsparteien und

marginal auch von der Schweiz nicht
immer beachtet wurde. Die Schweiz
internierte 100 000 Kombattante und betreute

Schutzmandate für 35 Länder. Das IKRK
beschäftigte 4000 Personen zur Betreuung

von Kriegsgefangenen und zur Suche

nach Vermissten.

Dank der ungeplant geglückten
Mischung von Widerstand, Anpassung und

internationalen Dienstleistungen, vor
allem aber dank dem Sieg der Alliierten,
blieb die Schweiz vom Krieg verschont.

Übertreibung 1945 bis 1989)
Während dem «Kalten Krieg» massen

Bundesrat, Parlament und die tonange-
'

benden Kreise der Wirtschaft fast jedes

aussenpolitische Problem an einem
übertriebenen Neutralitätsverständnis. Von der

Gründung an dabei war die Schweiz nur in
der OEEC (später OECD), der EFTA
und der KSZE. Dem Europarat und der

EMRK trat die Schweiz erst 14 Jahre

respektive 24 Jahre nach deren Gründung
bei, und 41 Jahre nach Gründung lehnten
Volk und Stände den UN-Beitritt (75%)
ab. Das erinnert an das Wort von Bundesrat

Ritschard: «Die Schweizer stehen früh
auf und erwachen spät.» Noch 1981

erklärte der Bundesrat die Neutralität als

wichtigstes Mittel der schweizerischen

Aussenpolitik und die Unabhängigkeit als

wichtigstes Ziel.
Dennoch konnte die Schweiz dem

Image als «Neutrale des Westens» nicht

entgehen. Ideologisch stand sie verständlicherweise

auf der Seite der westlichen
Demokratien, und wirtschaftlich war sie

zwingend in die Nachbarstaaten und die

marktorientierten Länder eingebunden.
Im lange geheim gebliebenen Hotz-Lin-
der-Abkommen (1951) beugte sie sich

amerikanischem Druck und beteiligte sich

an den Embargo-Massnahmen gegenüber
den kommunistischen Staaten. In der

Korea-Mission zur Überwachung des

Waffenstillstandes (seit 1953) akzeptierten
Schweden und die Schweiz die Rolle als

«westliche Neutrale» neben den «östlichen

Neutralen» Polen und CSSR, und in
der Kommission zur Repatriierung der

Kriegsgefangenen (1953/54) dienten die

vier «Neutralen» unter dem Vorsitz des

«Super-Neutralen» Indien.
Immerhin bemühte sich die Schweiz,

dem zweiten Teil der Devise «Neutralität
und Solidarität» Substanz zu geben. Sie

beherbergt bis heute den europäischen

Hauptsitz und zahlreiche Spezialorganisationen

der Vereinten Nationen. Fast
täglich finden in Genf internationale
Konferenzen statt, darunter auch wichtige
Gipfeltreffen. 1989 beschäftigte das IKRK
800 Delegierte und 4500 lokale Angestellte.

Fortsetzung folgt. H

Stellt eure Sektion vor
Geschätzte Sektionsvertreterinnen und

-Vertreter. An dieser Stelle im «Schweizer

Soldat» liest man im besten Fall von
den Veranstaltungen und Übungen,
welche von den einzelnen Sektionen

durchgeführt werden.

Nun sollen die Sektionen aber die

Gelegenheit haben, sich genau an dieser

Stelle selbst vorzustellen.

Die Texte könnt ihr selbst schreiben.

Der Lauftext sollte nicht mehr als

2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
umfassen. Dazu könnt ihr bis zu drei Bilder

beifügen (möglichst hohe Auflösung).
Zusätzlich bitte noch folgende
Stichworte: Gründungsjahr / aktuelle

Mitgliederzahl/amtierender Präsident/
Kontakt (Website, Telefon, E-Mail).

Die Einsendungen werden in loser

Folge publiziert. Eure Texte und Bilder
schickt ihr bitte an: medien@suov.ch

Ich freue mich auf eure
Einsendungen. Moni Bregy

C Komm SUOV

Die Veranstaltungen finden Sie jeweils
auf der Website des SUOV unter
www.suov.ch oder

scannen Sie einfach
den OR-Code.

S

01:


	Info + Service/Agenda

